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triebenen in Afrika und dem WJrtIIcbafts.. und SoziaJrat auf 
seiner Arbeitstagung 1995 einen milndliehen Bericht vor
zulegen. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/175. InternatIonale Konvention ZUII) SeIndz der Reehte 
aBer Wanderarbeltnebmer nnd Ihrer Familien
angehörigen 

Die Generalversammlung, 
unter erneuter Bekrllftlgung der immerwährenden Gilltig

keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten aber den internationalen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen Men
schenrechtspakten17, dem Internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriming', der Kon
vention aber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau" und der Konvention aber die Rechte des Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderm:ganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeltnehm und ihren 
Familienangehörigen, 

erneut e1'kliimnd, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und MenschenwOrde 
unternommen werden milssen, 

Im BewqfJtsein der Lage der Wanderarbeitnehm und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, ZU denen es insbesondere in bestimmten 
Tei1en der Welt gekommen ist, 

In Anbetracht dessen, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprograuun von WICII', die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz aber Menschenrechte verabschiedet wurden, 
alle Staaten nachdrllcklich aufgefordert werden, den Schutz 
der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zu gewährleisten, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen 
werden, die eine gröBere Harmonie und mehr 1b1eranz 
zwischen den Wanderarbeitnchmern und der übrigen Gesell
schaft des Staates, in dem sie 1eben, fördern, damit das in 
Teilen zahlreicher Gesellschaften zunehmende Auftreten von 
Rassismus und Fremdenfeind\ichkeit, die von Einzelpersonen 
oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verübt werden, 
beseitigt wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnchmer und ihrer Fa
milienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifibtion und 
zum Beitritt aufgelegt hat, 

eingedenk dessen, daß die Staaten in der Erk1llrung und 
dem Aktionsprograuun von Wien gebeten werden, die mög
Iicbst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention 
zu erwägen, 

doran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 48/148 vom 
20. Dezember 1993 den Genera1sekretllr ersucht hat, ihr auf 
ihrer neunundvierzigsten 'Thgung einen Bericht aber den Stand 
der ~onvention vorzuiegen, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck aber das 
Zlmebmende Auftreten von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und anderen gegen Wanderarbeitnehmer in verschiedenen 
Thi1en der Welt gerichteten Formen von Diskriminierung und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung; 

2. begrf4Pt es, daß einige Mitgliedstaaten die Interna
tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wandet
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet 
oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten mif, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifibtion der Konvention beziehungs
weise den Beitritt zu derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

4. ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel dun:h die Wc\tinformationskampagne aber 
Menschenrechte und das Programm f1Ir Beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Menschenrechte alle erforderlichen Ein
richtungen und Hilfen zur Werbung f1Ir die Konvention zur 
Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Organisationen und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatJichen und nicht
staatlIchen Organisationen, 'fmstihkte Anstrengungen zu unter
nehmen, um Infonnationen aber die Konvention zu verbreiten 
und das Verständnis f1Ir sie zu fördern; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlirlU und ersucht ihn. ihr auf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
aktnAlisierten Bericht über den Stand der Konvention vor
zulegen; 

7. beschli8ßt, den Bericht des Generalsekretlirs auf ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung der 
Menschenrechtsi1bereinkllnf" zu behandeln. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/176. Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen fiIr 
Opfer der Folter 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschemechteu, wonsch niemand der Folter oder gransamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

sowie unter Hinweis auf die Erk1llrung aber den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder StrafeU

", 

ln Bekr/.lftlgung der Wichtigkeit der Konvention gegen 
Folter und andere gra'11!8TI!e, lInmenscbli~he oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe75

, • 
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mit Genugtuung darlIber, daß die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 
die Empfehlung enth/Ut, daß der Bereitstellung der erforderli
chen Mitte1 zur GewIlhrung von ffiIfe an Opfer der Folter hohe 
Priorität eingerliumt werden soll, unter anderem durch zusätzli
che Beiträge zu dem Freiwilligen Fonds der Vereinten Natio
nen fIlr Opfer der Folter, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 
16. Dezember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt 
hat, daß es in verschiedenen Ländern zu Folterungen ge
kommen ist, in der sie die Notwendigkeit anerkannt hat, den 
Opfern der Folter ans rein humanitärer Gesinnung ffiIfe zu 
gewähren, und mit der sie den Fonds geschaffen hat, 

hiJchst beUllTUhigt über das weitverbreitete Vorkommen 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

iJbe17.eugt, daß zum Kampf um die Beseitigung der Folter 
auch gehört, den Opfern und ihren Angehörigen aus blßnanitll. 
cer Gesinnung ffiIfe zu gewähren, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des General.sek:retI17, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit ffiIfe der Bedien
steten des Sekretariats·Zentrums fIlr Menscbenrecbte Maß
nahmen ergriffen hat, um den 1l:enblInderansbnß des Fonds 
bei seinen Bemühungen, den Fonds und seine bumanitäre 
Tätigkeit besser bekannt zu machen, zu unterstützen, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Treuhlinderans
schnsses des Fonds hinsichtlich der Notwendigkeit des 
Eingehens regelmllßiger Beiträge seitens der Regierungen, was 
unter anderem die Unterbrechung von Programmen verbindern 
wiIrde, bei deren FortffIhrung der Fonds eine wichtige Rolle 
spielt, 

unter BerUcksichtigung der Spendenaktion, die anfgrund 
der Empfehlung des Treuhlinderausschnsses auf seiner vom 
22. April bis 1. Mai 1992 abgebaltenen elften Thgung eingelei. 
tet wurde, um den Fonds besser in die Lage zu versetzen, auf 
die zunehmende Anzahl von Anträgen um die Gewllbrung von 
Hi1fe fIlr Opfer der Folter wohlwollender zu reagieren, 

sowie unter BerUcksichtigung dessen, daß die Anzahl der 
Projekte zugenommen hat und daß der Treuhlinderaussnß 
wiederholt um genügend Persona1 fIlr die Tätigkeiten des 
Fonds ersucht hat, 

mit Genugtuung feststeUend, daß ein internationales Netz 
von Rehabilitationszentren fIlr Opfer der Folter geschaffen 
wurde, das bei der Gewährung von Hilfe fIlr Opfer der Folter 
eine wichtige Rolle spielt, und daß der Fonds mit diesen 
Zentren VJsammenarbeitet, 

1. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen fIlr Opfer der Folter entrichtet haben, ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus; 

2. appelUert an alle Regierungen, Organisationen und 
Einzelpersonen, die dazu in der Lage sind, anf Ersuchen um 

117 Al491484 und Kmr. 1 und Md. 1. 

Beiträge zu dem Fonds wohlwollend zu reagieren, nach 
Möglichkeit regelmllßig und jedes Jahr vor der Thgung des 
'Iieuhlindemnssusses des Fonds und nach Möglichkeit anch 
durch wesentlich mehr und wesentlich höhere Beiträge, damit 
der ständig zunehmenden Nachfrage nach Hi1fe entsprochen 
werden kann; 

3. ersucht den GeneraIsekretiI, die Appelle der General
vmsammlung um BeitrIIge zu dem Fonds an alle Regierungen 
weiterzuleiten; 

4. dankt den Regierungen, die auf der Beitmgsan!<llndi
gungskonferenz der Vereinten Nationen fIlr Entwicklungs
aktivitäten 1994 Beiträge zu dem Fonds angekiJndigt haben; 

5. e1'8UCht den Genera1sekretär, den Fonds auch klInftig 
jährlich in die Programme aufzunehmen, fIlr die auf der 
BeitmgsanldIodinferenz der Vereinten Nationen fIlr 
Bntwick1ungsaktvitätenMitte1 angeldJndigt werden; 

6. donla dem 1l:enblInderanshnß des Fonds fIlr seine 
Arbeit; 

7. ersucht den Generalsekretät erneut, alle vorhandenen 
Möglichkeiten zu nutzen, so anch die Ausarbeitong, Her
stellung und Verbreitong von lDformationsmaterial, um den 
1l:enblInderanshnß des Fonds bei seinen Bemühungen, den 
Fonds und seine bnmanitäre Tätigkeit besser bekannt zu 
machen, sowie bei seinen Beitragsappellen zu unterstützen; 

8. ersucht den GeneraIsekretiI, im Rahmen des Gesamt
haushalts der Vereinten Nationen fIlr eine angeh essenll und 
stabile Ausstattung mit Persona1 und technischem GerI\t zu 
sorgen, um die effiziente Tl!tigkeit und Verwaltung des Fonds 
zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär fIl4IJerrlem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Illgung Ober die Tätigkeit 
des Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen fIlr Opfer der 
Folter Bericht zu erstatten. 
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491177. BerIcht des A.Wlsehusses gegen Folter Und Stand 
der Konvention gegen Folter und andere grau
same, I11I1III!II!!clche oder emledrIgende Behand_ 
lung oder Strafe 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1IIrung der 
Menschenrechte" und Artikel 7 des Internationalen Paktes 
über bi1rgerliche und politische Rechte"S, denen zufolge 
niemand der Folter oder gmnsamer, unmenschIicber oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden 
darf, 

sowie unter Hinweis auf die von der Generalversammlung 
mit ihrer Resolution 3452 (XXX) vom 9. Dezember 1975 
verabschiedete und in der An1age zu der genanaten Resolution 
enthaltene Erk1IInmg Ober den Schntz a11er Personen vor Folter 
und anderer gransamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, 

... Sielle Reso_ 2200 A (XXI). AIIIago. 




